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Verwahrt, solange die Justiz will

Unser inhaftierter Jenischer
Hanspeter Zablonier wehrt sich
weiter.

24 Jahre sitzt er im Gefängnis. Zu
zwei Jahren war er verurteilt worden

wegen Gefährdung des
Lebens und Freiheitsberaubung.
Aber er ist weder Mörder noch
ein Pädophiler. Er ist stolz. Er
weigert sich nur, Wohlverhalten
zu demonstrieren und sich
unterwürfig zu zeigen. Mangelnde
Kooperation ist aber kein
Verwahrungsgrund. Und ein Querulantenwahn,

welche Gutachter
diagnostizieren, wäre es auch nicht.
Dieser lange Freiheitsentzug ohne

Nachweis, dass eine Gefährdung

Dritter vorliege, verletzt die
verfassungsmässigen Rechte
des Jenischen. Und dass er ein
Jenischer ist, hat eine Bedeutung.

Man muss daran erinnern,
dass der erste Gutachter, wie
sich später zeigte, im Vorstand
einer Partei war, die vom
Deutschen Verfassungsschutz als
rechtsextrem und rassistisch
eingestuft wurde. Eine Verwahrung
von über zwei Jahrzehnten
wegen einer Tat, die mit zwei Jahren
bestraft wurde, ist willkürlich,
unmenschlich, menschenrechtswidrig.

Der Jenische Hanspeter
Zablonier wehrt sich zu Recht. Er
hat eine Beschwerde ans
Bundesgericht eingereicht.

Werke von Hanspeter Zablonier,
hergestellt in der Gefangenschaft

aus den einfachen
Mitteln, die zur Verfügung stehen:
Ein Drache und das Rad des
fahrenden Volkes.
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